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 Kommentar  

 

Der junge Verein der 
Heimatfreunde 
Beetzendorf wagte den 
ersten Schritt einer 
Ausstellung 
„Beetzendorfer Maler 
und aus der Umgebung“ 
sowie alter Fotos. 
Die Resonanz dieser 
Ausstellung ist 
überwältigend 
gewesen. Das zeigen 
die vielen Bemerkungen 
im ausgelegten 
Gästebuch. 
Eine gelungene Sache, 
die mit einem anderen 
Thema bald folgen wird. 
Die wirkliche Anzahl der 
Besucher lässt sich 
leider nicht feststellen, 
da sich viele nicht im 
Gästebuch eingetragen 
haben. 
Die Heimatfreunde 
danken den vielen 
Besuchern, die durch 
eine Spende dazu 
beigetragen haben, den 
finanziellen Grundstock 
des Vereins zu schaffen. 
Dank auch den 
Organisatoren für ihren 
unermüdlichen Einsatz 
in Person Katharina 
Theuer, Doris 
Tepelmann, Lothar 
Köppe und natürlich 
auch Karl-Heinz Schulz 
sowie nicht Genannte. 

Otto Neuschulz 

 

 

Die erste Ausgabe unserer 
Vereinszeitschrift möchten wir zum 
Anlass nehmen, um über den 
Wortlaut unserer Satzung zu 
informieren. 

 

Satzung 

 
§ 1 Name und Sitz 

 

Der Verein der Heimatfreunde 
Beetzendorf e.V. hat seinen Sitz in 
Beetzendorf.  
Seine Tätigkeit ist gemeinnützig im Sinne 
der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 
24.12.1953.  
Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung.  
Er besitzt Rechtsfähigkeit durch 
Eintragung ins Vereinsregister.  
 
§ 2 Aufgaben des Vereins 

 
Der Verein hat folgende Aufgaben: 
a) Errichtung einer Heimatstube und 

eines Traditionsraumes 
b) Schutz, Pflege, aktive Förderung und 

Erforschung der heimischen Kultur, 
des Brauchtums, der Baudenkmäler 
sowie der Natur und Landschaft 

c) Erwerb von Sammlungen und 
Einzelstücken von kulturhistorischer 
Bedeutung sowie Betreuung 
schützenswerter Grundstücke und 
Naturgebilde  

d) Jugendgruppen und andere 
Organisationen für die 
vorbezeichneten Aufgaben zu 
interessieren und sie in ihrer Arbeit zu 
unterstützen. 

e) Geldmittel zur Erfüllung der 
bevorstehenden Aufgaben und zur 
Unterhaltung einer Heimatstube zu 
beschaffen und zu Spenden anzuregen 

f) Veröffentlichungen herauszugeben, 
Vorträge, Führungen und 
Ausstellungen zu veranstalten. 

g) Der Verein der Heimatfreunde 
Beetzendorf e.V. wird beratend tätig 
bei der Erhaltung, Sanierung und 
Wiederherstellung von historischen, 
Ortsbild prägenden und für die 
dörfliche Siedlungsstruktur 
bedeutenden Gebäude und Anlagen. 

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt 
keine eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden.  
Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Die Körperschaft darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck der 

Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigen. 
 
§ 3 Mitglieder 

 

Die Mitgliedschaft wird durch Anmeldung 
im Verein der Heimatfreunde Beetzendorf 
e.V. erworben. 
Mitglieder können auch juristische 
Personen des privaten und öffentlichen 
Rechts werden. 
Mitglieder, die sich zum Ziel und Zweck 
des Vereins besondere Verdienste 
erworben haben, können auf Vorschlag 
des Vorstandes von der Mitglieder-
versammlung zu Ehrenmitgliedern 
ernannt werden.  
Die Mitglieder entrichten einen 
Jahresbeitrag, der von der 
Mitgliederversammlung festgesetzt wird.  
Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum 
Ende eines Kalenderjahresmöglich.  
Er ist mindestens 3 Monate vor 
Jahresende dem Verein der 
Heimatfreunde Beetzendorf e.V. 
schriftlich anzuzeigen. 
Mitglieder, die trotz Mahnung ihrer 
Beitragszahlung nicht nachkommen, und 
mehr als ein Jahr im Rückstand sind, 
können vom Vorstand ausgeschlossen 
werden. 
 
§ 4 Organe 

 

Die Organe des Vereins sind:  
a) der Vorstand 
b) der Beirat 
c) die ordentliche 

Mitgliederversammlung 
zu a) 
Der Vorstand besteht aus: 
der Vorsitzenden Katharina Theuer 
dem stellvertretenden Vorsitzenden 
Lothar Köppe 
dem Schatzmeister Olaf Mutschler 
dem Schriftführer Doris Tepelmann 
zu b) 
Der Beirat besteht aus dem Vorstand und 
weiteren 5 Mitgliedern des Vereins der 
Heimatfreunde Beetzendorf e.V.  
Die Gemeinde Beetzendorf, die 
Verwaltungsgemeinschaft Beetzendorf 
und der Landkreis Altmarkkreis 
Salzwedel  können, wenn sie Mitglieder 
des Vereins werden wollen und sind, je 
einen Vertreter in den Beirat entsenden. 
Der Beirat hat beratende Funktionen. 
Die Mitglieder des Vorstandes und des 
Beirates bekleiden Ehrenämter und 
behalten ihr Amt bis zur Neuwahl, sie 
werden für die Dauer von 4 Jahren 
gewählt. 
Die Vorsitzende leitet die Vorstands- und 
Beiratssitzungen sowie die 
Mitgliederversammlungen. 
 



Bei Verhinderung nimmt diese Aufgabe 
der Stellvertreter wahr.  
Der Vorsitzende beruft den Vorstand und 
den Beirat ein, so oft es die Geschäfte 
erfordern oder aber sobald mindestens 2 
Vorstandsmitglieder oder 4 
Beiratsmitglieder dies beantragen. 
Die Einberufung muss schriftlich, 
spätestens 1 Woche vor dem Tag der 
Sitzung erfolgen. 
Der Vorstand und Beirat fassen ihre 
Beschlüsse mit Stimmenmehrheit, bei 
Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. 
zu c) 
Die ordentliche Mitgliederversammlung 
wird durch den Vorsitzenden in der Regel 
einmal jährlich im ersten Vierteljahr 
einberufen. 
Die Einladung erfolgt schriftlich.  
Mit der Einladung wird die Tagesordnung 
bekannt gegeben. 
Außerordentliche 
Mitgliederversammlungen können 
angesetzt werden, wenn dies dem 
Vorstand im Interesse des Vereins 
notwendig oder nützlich erscheint, ferner 
auf schriftlichem Antrag von mindestens 
10 Mitgliedern innerhalb 6 Wochen nach 
Antragstellung. 
Der Antrag muss die Gegenstände, deren 
Beratung erwünscht wird, enthalten. 
Die Mitgliederversammlung ist ohne 
Rücksicht auf die Anzahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig, 
wenn mindestens 12 Mitglieder anwesend 
sind.  
Die Mitgliederversammlung beschließt 
mit einfacher Stimmenmehrheit, soweit es 
sich nicht um Satzungsänderungen (§6) 
und Auflösung des Vereins (§ 7) handelt.  
Über die Form der Abstimmung 
entscheidet die Mitgliederversammlung 
mit einfacher Mehrheit.  
Der ordentlichen Mitgliederversammlung 
ist der Geschäfts- und Kassenbericht über 
das abgelaufene Geschäftsjahr zu 
erstatten. 
Sie genehmigt den Haushaltsplan, die 
Jahresrechnung, erteilt dem 
Schatzmeister und dem Vorstand 
Entlastung und wählt den Vorstand auf die 
Dauer von 4 Jahren und den Beirat von 2 
Jahren.  
Über die Verhandlungen und Beschlüsse 
der Mitgliederversammlungen, des 
Beirates und des Vorstandes sind 
Niederschriften aufzunehmen, die vom 
Vorsitzenden und dem Schriftführer oder 
einem Vorstandsmitglied zu 
unterzeichnen sind.  
 
§ 5 Vereinsjahr 

 
Das Vereinsjahr fällt mit dem 
Kalenderjahr zusammen. 

Das erste Vereinsjahr beginnt mit der 
Eintragung in das Vereinsregister und 
endet am 31.12. des Jahres der 
Eintragung. 
 
§ 6 Satzungsänderung 

 
Für die Änderung der Satzung ist die 
Mitgliederversammlung zuständig. 
Der Antrag muss in der Einladung 
bekannt gegeben werden.  
Die Mitgliederversammlung beschließt 
darüber mit 2/3 Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder. 
 
§ 7 Auflösung 

 
Die Auflösung des Vereins kann nur auf 
einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung mit 3/4 Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder beschlossen 
werden. 
Bei Auflösung des Vereins oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zweckes ist 
das Vermögen zu steuerbegünstigten 
Zwecken zu verwenden. 
Beschlüsse über die künftige 
Verwendung des Vermögens dürfen erst 
nach Einwilligung des Finanzamtes 
durchgeführt werden. 
Liquididatoren sind die 
Vorstandsmitglieder im Sinne des §26 
BGB mit den in den §§ 48 bis 53 
aufgeführten Rechten und Pflichten. 
 
Beetzendorf, den 18.09.2001  
 
Vorstand 

 
Die Satzung in der jeweils gültigen 
Fassung kann beim Vorstand (Frau 
Katharina Theuer, Lindenstr. 32, 
Tel. 039000/6779) oder im Internet 
(www.heimatfreunde.de) 
eingesehen werden. 

 Im Porträt  

 

 
 

Katharina Theuer ist die erste 
Vorsitzende des Vereins der 
Heimatfreunde Beetzendorf 
e.V. 
Schön, dass eine junge 
Beetzendorferin dieses Amt 
übernommen hat. Ihre 
Verbundenheit zu 
Beetzendorf sowie ihr großes 
Interesse für kulturhistorische 
Dinge haben sie zu diesem 
Schritt bewegt. 
Wir wünschen ihr für ihre 
Tätigkeit viel Erfolg zum 
Wohle des Vereins. 

Die Redaktion 

 

 Neue Mitglieder  

 
Manfred Zürcher, 

Beetzendorf 
 

 Bee-merkt  

 
Hier ist sie nun: 
Ein Jahr nach der Vereins-
gründung gibt es auch eine 
Vereinszeitschrift, in der 
zunächst vierteljährlich über 
das Vereinsleben und 
weitere Ereignisse in 
Beetzendorf berichtet 
werden soll. Wenn wir noch 
öfter eine Doppelseite mit 
Informationen füllen können, 
dann wäre das natürlich 
schön, dabei sind wir jedoch 
auf die Mithilfe der 
Vereinsmitglieder und 
Beetzendorfer angewiesen. 
Redaktionsschluss für unsere 
nächste Ausgabe ist Ende 
Dezember, wir freuen uns 
über jede Zulieferung in 
Form eines Artikels, Fotos 
oder auch einer Information 
zu einem interessanten 
Termin. 

Steffen Klask 
 



Aufruf: Mitstreiter gesucht 

 
Der noch junge Verein der 
Heimatfreunde Beetzendorf e. V. 
wirbt um neue Mitglieder. 
Wir rufen alle interessierten 
jungen und alten Beetzendorfer 
sowie die der Umgebung auf, sich 
dem Verein anzuschließen. 
Zur Wahrung und Erhaltung 
unseres kulturhistorischen Erbes 
Beetzendorfs benötigen wir jede 
Kraft und Hilfe. Darüber hinaus 
wollen wir die vielen Stellen der 
Historie Beetzendorfs hüten, 
pflegen und bewahren. 
Helfen Sie daher bitte mit, diese 
von uns in unserer Satzung 
gestellten Aufgaben zu fördern, zu 
unterstützen und zu bewältigen. 
Melden Sie sich bitte bei der 
Vereinsvorsitzenden, Frau 
Katharina Theuer (Kontakt-
informationen siehe Impressum) 
oder einem anderen 
Vereinsmitglied. 
Jeder ist uns willkommen. 

Die Gründungsmitglieder 

 
Folgende Mitglieder sind bis zum 
18.09.2002, dem ersten Jahrestag des 
Bestehens, dem Verein beigetreten: 
 
Anna Sybille Apfelstedt, Hamburg; Karsta 
Baudenbach, Schönaich(Baden-
Württemberg); Werner Berlin, 
Beetzendorf (verstorben);Ulrike Bersiner, 
Beetzendorf; Brigitte Beyer, Beetzendorf; 
Gerd Beyer, Beetzendorf; Lothar Fehse, 
Beetzendorf; Heidrun Finger, Beetzendorf; 
Mario Hünecke, Beetzendorf; Lothar 
Köppe, Beetzendorf; Eike Klask, 
Beetzendorf; Steffen Klask, Beetzendorf; 
Reiner Kricks, Westhofen bei Worms; 
Hermann Lemke, Dortmund; Guido 
Marks, Beetzendorf; Olav Mutschler, 
Beetzendorf; Otto Neuschulz, Beetzendorf; 
Horst Pewestorff, Beetzendorf; Hanfried 
Plato, Beetzendorf; Edda Roth, 
Beetzendorf; Prof. Dr. Johann-Matthias 
Graf von der Schulenburg, Laatzen bei 
Hannover; Karl-Heinz Schulz, 
Siedengrieben; Dirk Stackmann, 
Beetzendorf; Christa Steffens, 
Beetzendorf; Doris Tepelmann, 
Beetzendorf; Irmgard Tepelmann, 
Beetzendorf; Detlef Theuer, Beetzendorf; 
Katharina Theuer, Beetzendorf; Elke 
Uhlenbruck, Puhlheim (Rheinland) 

 Termine  

 
9. November 2002 

Ein bekannter Beetzendorfer, 
Herr Dr. jur. Friedrich 

Steffens, wird mit seinem 
„Oltmärkischen Eierback“ 

vorgestellt; 
anschließend 

Pellkartoffelessen 
Beginn: 11:30 Uhr 
Haus der Vereine 

 
Frühjahr 2003 
Rosemarie Gräfin 

Schulenburg liest aus ihren 
Erinnerungen und stellt die 

Passagen über ihre 
Beetzendorfer Zeit vor 

(leider musste dieser für den 
30. November geplante 

Termin verschoben werden) 

 
 Wir gratulieren  

 
Wir gratulieren allen 

Geburtstagskindern in den 
Monaten Oktober, November 

und Dezember. 
Da zur Zeit noch nicht von 

allen Vereinsmitgliedern die 
Geburtstage vorliegen, 
müssen wir leider auf die 
namentliche Nennung 

verzichten. 
Trotzdem: 

Herzlichen Glückwunsch! 
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Vorbereitungen für Beetzendorf-Kalender laufen auf Hochtouren 

 
Auf unserer Mitgliederversamlung am 19.09.2002 haben wir beschlossen, rechtzeitig  
zur Vorweihnachtszeit einen Kalender mit Beetzendorfer Motiven zu erstellen und zum 
Verkauf anzubieten. Die Motivauswahl und die weiteren Vorbereitungsarbeiten sind in 
vollem Gang. Hier als kleiner Vorgeschmack einige der Motive, die zur engeren 
Auswahl für diesen Kalender stehen: 

 


